
Befristete Stelle - Rechtliche Grundlage
Beitrag von „Sunrise1982“ vom 13. Januar 2012 20:47

Hallo,

eine grundlose Befristung kann max. 2 Jahre andauern. Bei Dir liegt aber meiner Meinung nach
ein Sachgrund vor (Vertretung für Elternzeit). In solchen Fällen kann die Befristung beliebig lang
sein (Paragraph 14 TzBfG).

Ohne Gewähr.

Grüße

Sunrise

1https://www.lehrerforen.de/thread/32140-befristete-stelle-rechtliche-grundlage/?postID=271802#post271802
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